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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1995

Norm

ABGB §1118 C

MRG §30 Abs2 Z3 B

Rechtssatz

Auf Grund der Feststellung, daß sich in einer Wohnung "große Mengen Altpapier be:nden" (AS 67) und daß der

Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr festgestellt habe, daß die Papierlagerung die Brandgefahr erhöhe und eine

allfällige Brandbekämpfung wesentlich erschwere, erscheint die Aufhebung eines Bestandvertrages gemäß § 1118

ABGB nicht berechtigt.
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